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fdjanjttngen »om ©cftedemberge au« an. Rugleid) wurDen

Serfucfte gemacftt, Die 3üfurtft »on Siofef« ju paffiren
unD eine Srüde über Den Sibein bei H'fjenfprung, gegen*
über Wainingen, ju fcfttagen. — Slde Diefe Serfucfte
fcbeiterten.

©eneral Waffdna jog Darauf feine ©treitfräfte wt'eDer

in ta« untere ^Jrettigait jurüd, um günftige ©etegen«
beit abjuroarten. — Diefe bot ficft halb. Die Dioifion
gerino Oon ber Strmee SourbanS rüdte am nörtd'cften
Ufer bei Setenfce'S »er. ©enerat Hege »erlieS beSftalb

mit einem Sbeile feiner Sruppen ba« gelbfircfter Sager
am 19. Wärj. ©eneraf 3et(acf)icft mit nur fünf Sa»
taidon« unb einigen ßempagnien SanteSfeftügen blieb

tarin jurüd. ©eneral Waffena erneuerte De«ftalb

om 23. Wärj ben Slngriff (Fig. 15). — Die ©taDt
geltfircft, auf bem reeftten Ufer ber 31/ liegt in einem

tiefen Sftat; öftlid) ein Hauptalpenjweig, ber Siejaberg
unb Herrenwalb, (teil uitb unwegfam, wcftlicft eine oor*
gelagerte Sergpartie, mit (teilen, felfigten, unerfteig«'
baren Siänbern, namentlich gegen SBeften jit. Diefe
©ebirgSpartie bilbet auf bem redjten Ufer Der 3H
ben Slrtejenberg, auf bem linfen Ufer ben S(afen«
berg. Die 3" tureftbrieftt beibe, ben HauPt* unb oor*
gelagerten ©ebirgSjiig in (teil eingefeftnittenen Deftlecn.
Slm linfen Ufer ber Sd ift in etwa« gtwßerer Sntfer*
nung ber ©efteflemberg bern HauptgebirgSjuge oorgetagert
Die oielen auS beut Hanptjuge unb bem ©cbeflemberg
fommenben ©emäffer, bilben jwifeften beiben ein fumpfi*
ge« SiieberitngStcrrain, »bai große Stieb« genannt. —
Die ©traße »on Sregenj naeft ßbur geftt bei Slltenftabt
in ba« gelbfircfter Sftal, unt oerläßt e« in ter ©egent »on
Dt'fi«. Sei geltfircft »ereinigt fid) bk oom Slrlberg
fommente ©traße mit erftercr. Die Strlberger ©traße
ift unmittelbar öftlicft »on geftfireft ein enge« Deftlee,
am reeftten Ufer ter Sd. — Da« Dorf S.'ltenftatt war
ftarf »erfeftanjt, tie weftfieften felfigen Stäitter te« Sir«

tejenberg« waren mit Serbauen unt einigen glefcften
nod) mebr oerftärft Da« ©leidje mar ter galt mit
bem Slafenberg; nomentlicft mar bk jugängltcftfte ©teile
biefeS Serge«, bie fütlt'cfte bei ©t. Wicftef mit ftarfen
SBerfen »erfeften. — Sei DiftS fcftloffen ftarfe Sietran*
eftement« Den fübtt'cften Singang in ba« gelbfircfter Sftaf.
SBo bte Hänge te« Stojaberge« nur irgent jugängtieft
waren, befanten fid) Sietrancftement«, namentlid) bei
©atlmift.

Stuf tiefe ftarfe ©teflung maeftte nun Waffena am
23. ten Slngriff in folgenber Slrt: Srigabe Duttnot
»om ©d)edemberg aui greift ten weltlichen guß teS
Sfafenberg« an, unt »erfi»d)t mit einigen Sataidon« tie
gurtft »on Siofet« ju paffiren, um Slltenftatt wegjuneft*
men unt ben Oeftrcicftem in Siüden ju faden. Die
Serfucfte, Den Slafenberg ju erftürmen unb bei SiofefS
Dt'eSff J» überfdjreiten, fefteiterten; Oubinot erlitt große
Serlufte. — SBäftrent biefer Reit war Die Dioifion
WenarD (wobei Der Obergenerat Waffena) gegen Die

Serfcftanjungen »on Dtfi« unt ©altmift »orgerüdt. Der

größte Sftetl ber Dioifion (türmte gegen tt'e gront, er*
litt große Seriufte unD fam nieftt jum Rwed. Sine
fletnere franjöftfcfte ßo(onne wurDe Durd) Die wältigen
Hänge be« Stojaberg« gegen bie (t'nfe glanfe Der oft*
reieftifeften SBerfe gefenbet Slber ©eneral 3eHacftid), auf
Diefen 'ßunft im Sorou« beDacftt, ftätte ftier »ier ©rena*
Diercompagnien unb einige ßompagnien Sanbe«fcftügen al«
Steferoe aufgefteflt; biefe warfen Die franjc'itfcbe Um«

geftungScolonne mit großem Serlufte jurüd; fie umgin*
gen Die Umgeftenben. 3edacftt'cft war e« ftier, ber
feinem geinb jutegt in tt'e glanfe ging unt taturd)
Den ©ieg für tt'e Oeftreicfter entfeftieb. — ©o war benn
Da« franjöfifcfte Unterneftmen überall an Dem feftmierigen
Serrain, an Den gut angelegten Serfcftanjungen unD an
Der energifeften unb turefttaeftten Sertfteitigung ter Oeft*
ret'cfter gefefteitert — ©eneral Waffeina führte feine feftr
erfeftöpften Sruppen jurüd, unt gab oorerft weitere Un*
temeftmungen gegen geltfircft auf.

(§ocffef)ung folgt.)

©enffdjrtft über bte (St'nfitljnmg »on SKobtftcatio*

nett in ben SÄeglementö ber 93erner üMttär*
organifation — ber für biefen 3wei* ÖOn Cer

JKegierung angeorbneten (Sommtfftori borgelegt
»on Um ^präftbenten berfelben 5JJc\ .fjoffmener,
eiDgenofftfdben ©berften. spruntrut. ©ruderet
ber £efoetie. 1833.

(Serffetjung.)

Siefrutirung«mefen.
Die Ergänjung ber Wannfcftaft fönnte mit gug wk

btSfter in ben für Die grüftlingSmufterungen feftgefegten
Wilitärfreifen naeft Der SBeife gefefteften, Daß ßompagnien*
weis Unterfreife, unB jwar Deren oier, entfpreeftent
ben »ter ßompagm'en »om ßentrum jeteS Sataiflon«
gehütet würten. DieS wäre mobf »erjuji'eften, wenn ter
Unterricftt ter Siecruten, anftatt ferner in Sem gege*
ben ju werten, naeft ten refpectioen Socalitäten »erlegt
mürbe; weil Dann, unter biefer SorauSfegung, immer
ein SereinigungSort für jebe Sempagnie »om ßentrum
»orftanben fenn müßte, wo ter tritte ©rab teS Unterricftt«

ertfteilt würbe, nämlicft ber in ter SataiflenSfcftule,
wie man weiter ttnten feften wirb. SBie aber aud). tie
SiecrutirungSbejirfe eingetfteilt feon mögen, tie SluSfte*

bung foflte in naeftfteftenber Slrt ©tatt finben: Wan
fängt tamtt an, bie Untauglichen unb tie gefeglt'cft Se*
freiten attSjufcftetben; Dann ruft man bie greiwifligen
auf, oter im galt Diefe in Hmficftt Der erfortertieften
Eigenfcftaften nieftt auSreicften feilten, werben bie für bie
fperietlen SBaffen ficft rignenten Seute ausgewählt; bann
fommen tt'e greiwifligen für tt'e SfuSjüger unb- waS an
biefen noeft fcftft, wirt tnreft DaS SoeS beftimmt ©tatt
aber jeter ©emeinte einen Seitrag nach iftrer Seoölfe*
rung jujttfdjreibcn, waS bisher gefeftaft, nimmt man ade

jungen Seute »on ter SlfterScfaffe be« ganjen ßompag»
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schanzlingen vom Schellemberge aus an. Zugleich wurden
Versuche gemacht, die Illfurth von Nofels zu passiren
und eine Brücke über den Rhein bei Hirzensprung, gegenüber

Mainingen, zu schlagen. — Alle diese Versuche
scheiterten.

General Masseria zog darauf seine Streitkräfte wieder
in das untere Prettigau zurück, um günstige Gelegenheit

abzuwarten. — Diese bot sich bald. Die Division
Ferino von der Armee Jourdans rückte am nördlichen
Ufer des Bodensce's vor. General Hotze verlies deshalb
mit einem Theile seiner Truppe» das Feldkircher Lager
am 19. März. General Jellachich mit nur fünf
Bataillons und einigen Compagnien Landesschützen blieb
darin zurück. General Massen« erneuerte deshalb

om S3. März den Angriff (?ig. 15). — Die Stadt
Feldkirch, auf dem rechten Ufer der III, liegt in einem

tiefen Thal; östlich ein Hauptalpenzwcig, der Nojaberg
und Herrenwald, steil uUd unwegsam, westlich eine

vorgelagerte Bergpartie, mit steilen, felsigten, unersteig-'
baren Rändern, namentlich gegen Westen zu. Diefe
Gebirgspartie bildet aus dem rechten Ufer der III
den Artezenberg, auf dem linken Ufer den Blasenberg.

Die III durchbricht beide, den Haupt- und
vorgelagerten Gebirgszug in steil eingeschnittenen Defileen.
Am linken Ufer der III ist in etwas größerer Entfernung

der Schellemberg dem Hauptgebirgszuge vorgelagert.
Die vielen aus dem Hanptzuge und dem Schellemberg
kommenden Gewässer, bilden zwischen beiden ein sumpfiges

Niederungstcrrain, "das große Ried« genannt. —
Die Straße von Bregenz nach Chur geht bei Altenstadt
in das Feldkircher Thal, und verläßt es in der Gegend von
Oisis. Bei Fcldkirch vereinigt sich die vom Arlberg
kommende Straße mit ersterer. Die Arlberger Straße
ist unmittelbar östlich von Feldkirch ein enges Desilee,
am rechten Ufer der III. — Das Dorf Altenstadt war
stark verschanzt, die westlichen felsigen Ränder des Ar-
tezenbergs waren mit Verhauen und einigen Fleschen
noch mehr verstärkt. Das Gleiche war der Fall mit
dem Blafenberg; namentlich war die zugänglichste Stelle
dieses Berges, die südliche bei St. Michel mit starken
Werken versehen. — Bei Diffs schlössen starke
Retranchements den südlichen Eiugang in das Feldkircher Thal.
Wo die Hänge des Rojaberges nur irgend zugänglich
waren, befanden sich Retranchements, namentlich bei
Gallmist.

Auf diese starke Stellung machte nun Massen« am
23. den Angriff in folgender Art: Brigade Oudinot
vom Schellemberg aus greift den westlichen Fuß des

Blasenbergs an, und versucht mit einigen Bataillons die

Furth von Nofels zu Yassiren, um Altenstadt wegzunehmen

und den Oestreichern in Rücken zu fallen. Die
Versuche, den Blasenberg zu erstürmen und bei Nofels
die III zu überschreiten, scheiterten; Oudinot erlitt große
Verluste. — Während dieser Zeit war die Division
Menard (wobei der Obergeneral Massen«) gegen die

Verschanzungen von Disis und Gallmist vorgerückt. Der

größte Theil der Division stürmte gegen die Front,
erlitt große Verluste und kam nicht zum Zweck. Eine
kleinere französische Colonne wurde durch die waldigen
Hänge des Rojabergs gegen die linke Flanke der
östreichischen Werke gesendet. Aber General Jellachich, auf
diesen Punkt im Voraus bedacht, hatte hier vier
Grenadiercompagnien und einige Compagnien Landesschützen als
Reserve aufgestellt; diese warfen die französische Um-
gehungscolonne mit großem Verluste zurück; sie umgingen

die Umgehenden. Jellachich war es hier, der
seinem Feind zuletzt in die Flanke ging und dadurch
den Sieg für die Oestreicher entschied. — So war denn
das französische Unternehmen überall an dem schwierigen
Terrain, an den gut angelegten Verfchanzungen und an
der energischen und durchdachten Vertheidigung der
Oestreicher gescheitert. — General Massen» führte seine sehr
erschöpften Truppen zurück, und gab vorerst weitere
Unternehmungen gegen Feldkirch auf.

(Fortsetzung folgt.)

Denkschrift über die Einführung von Modifikationen

in den Reglements der Berner Militär-
organisation — der für diesen Zweck von der
Regierung angeordneten Commission vorgelegt
von dem Präsidenten derselben M. Hoffmeyer,
eidgenössischen Obersten. Pruntrut. Druckerei
der Helvetic. 1833.

(Fortsetzung,)

Rekrutirungswesen.
Die Ergänzung der Mannschaft könnte mit Fug wie

bisher in den für die Frichlingsmusterungen festgesetzten

Militärkreifen nach der Weife geschehen, daß Compagnien-
weis Unterkreise, unS zwar deren vier, entsprechend
den vier Compagnien vom Centrum jedes Bataillons
gebildet würden. Dies wäre wohl vorzuziehen, wenn der
Unterricht der Recruter,, anstatt ferner in Bern gegeben

zu werden, nach den refpectiven Lokalitäten verlegt
würde; weil dann, unter dieser Voraussetzung, immer
ein Vereinigungsort für jede Compagnie vom Centrum
vorhanden seyn müßte, wo der dritte Grad des Untere
xichts ertheilt würde nämlich der in der Bataillonsschule,
wie man weiter unten sehen wird. Wie aber auch, die

Recrutirungsbezirke eingetheilt seyn mögen, die Aushebung

sollte in nachstehender Art Statt finden: Man
fängt damit an, die Untaugliche» und die gesetzlich

Befreiten auszuscheiden; dann ruft man die Freiwilligen
auf, oder im Fall diese in Hinsicht der erforderlichen
Eigenschaften nicht ausreichen sollten, werden die für die
speciellen Waffen sich eignenden Leute ausgewählt; dann
kommen die Freiwilligen für die Auszüger und was an
diesen noch fehlt, wird durch das Loos bestimmt. Statt
aber jeder Gemeinde einen Beitrag nach ihrer Bevölkerung

zuzuschreiben, was bisher geschah, nimmt man alle
jungen Leute von der Altersclasse des ganze» Compag-
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niebejtrfS jufammen, unb ergönjt bte ßompagnien au«

Diefer Waffe. Daburcft mirb ber Stacfttfteit oerminbert,
Daß ficft oft nt'cftt genug SaftreSrecrtiten in einer @e=

meinte finben, wo man bann genetftigt ift, um ein

ober meftrere 3abre jurücfjugcbcn unb folefte auSjiibeben,
Die ficft nad) bem ©efege nod) frei glauben fennten,
wäbrenb in einer anbern ©cmeinbc ein Ueberflujj »on
jungen S.'iiten oon ber StltcrScIaffe ift. — Die Seute

aber, auS benen bie beiDen Sägcrcompagnt'en befteben

fetten, waren nt'cftt au« ben SaftreSrecrufen, fonbern auS

Den f.t)en ererjirten Seilten ber • »ier ßentrumeemoagnien

ju nehmen unb jwar biejenigen, tt'e ficft turcft tie gebö*

rigen Sigenfcftaften auSjeicftueten. Die größten unb Cabei

wcblgebittcten Seute träten in bie ©reuabiercompagntc,
Die anbern mürben au« bem-n oen ber mittlem rebu*
ften Saide gebiltet; tiefe Seilte fegten tie Uebungen in
ben ©emeinben unb ßempaqnt'en, auS wclcften fie geje*
gen würben, fort. — Die SfuSjüger fämen mit Dem

Dreißigften Saftr in bie Steferoe. Serbeiratbete eber
SBtttwer mit Kinbem, bie ein Etabliffement ober (änb*
licftcS ©efeftä/t baten, foflten tt'e Sergünftigung genießen,
ficft oor tem treißigften 3aftr bureft einen tebigen Saft«

reSrecruten ober Santweftrmani erfegett laffen jit tür*
fen, iubem fie tem ßommantanten te« KreifeS iftr ©e*
fueft mit 3cugniffen einreid)en. Diefe Eiuricfttung ju
©unften ter Serbeiratbeten fbet'nt ein wefenttt'cfteS Er*
forterniß für ein jiifünftige« gute« Sunbe«fteer. ©teilt
man jegt ein ßonrinaent unter tt'e SBaffen, fo oerge*
ften nur wenige Sage unb tt'e Wilijen jener ßlaffe mün=

feften fid) feftnlid) roieber naeft Haufe; bann muß man
entweber tt'e Sruppen unterm ©eroebr mit anbern erfej*

jen, waS betröcfttfidje Sietfefoftcn oerurfaeftt, ober matt
fegt ficft Siectamationen, Klagen au«, bie man nieftt
ftiflen fann unb in Deren geige balb Wurren unb Un*

jufrietenfteit (Tb jeigt unb enblid) felber ©cenen »on
Unorbnung ficft ereignen, bie immer einen Übeln Einfluß
dtif bte DiSciplin ftaben, roelcfte namentfieft bei Wilijen
einer fo jarten unb fergfamen "Pflege bebarf. — Da«
Sataiffon ber organiftrten Sanbmeftr würbe gtetefterweife
nur au« Seuten »on breißig 3aftren unb barunter, unb

' fo weit mög(t'd) au« Sebt'gen gebiltet. £8 würte, wie
bai SuiSjügerbaraiflon, turcft etne jweite Soe«jieftung er*
gänjt, bte in jeter ßentrumcompagnie ©tatt fänte,
wenn tt'e naeft Der 3te&ung ter SfuSjüger übrig bleiben*
be» Stecruten tt'e benötftt'gte Rabl überfliegen. Sleftnfid)
wie beim Sfu«jügerbataiflon würten tie beiten Säger*
fompagnien ergönjt — Die Santmehrmänner »on 30
bi« -i0 3aftreu fönnten ben Kern einer ßommunalgarte
bitten, tem ficft nötftigenfaflS tie altem anfcftlöffen.— 3n
biefer Organifation wäre nun afleS beftimmt »on einan*
ber getrennt, StuSjug, Steferoe, Santweftr, ßommunat*
garte, unb man fönnte iftr nieftt ten Sorwurf maeften,

fie fteffe einen unt tenfefben Wann in jwei oter trei
»erfeftietene ßerp«. — Stuf biefe SBeife retucirte ficft
Die bt'Sfter 26000 Wann jäftfenDe Santweftr beinafte auf
10000; tiefe aber wären organifirt SBa« hilft bk un*

bebülfliefte große Waffe Der übrigen, ohne ßabre«, bie
man bi« jegt ja nur mit Wül)c für bie 3lu«jüger ju
finben weiß? Kriegserfahrene wiffen ei, unb bie ©e»
feftteftte lehrt e«, boß e« tt'e Dualität unt nid)t tt'e
Quantität 0er Sruppen ift, iftre rtefttige 3>>fammen-.
fegung, unb oor Stflem iftre DiSciplin, metureft bte <SnU

fefteibungen ftcrbeigefüljrt werten.

Snftruction ttnt DiSciplin.
Set ter grage, ob tie Snftructt'en in Sern oter

in ten Diftrictcn ertbcilt werben feit, wirft ficft bie

auf, ob Sern, ta« iiicftt nur Sftore, fontern aud) 31«

Hauptdabt oiele bebeutenbe Etabliffement« ju bewahren
ftat, eine ©arnifen behalten foff, ober nieftt. Stn bie

Sejaftung tiefer grage, tie nieftt ju bejroeifeln feon

wirb, fcftüeßt ficft nun aueft an, bie einmal notftwenbige
©arntfon weiter jur Snftruction ber Wilijen ober ju
einer ©cftule ter DiSciplin für ticfelben ju benugen.
Hier wirt eS rötftlicft feon, tt'e erdere an Ort unD

©teile, in ten Sejirfen, ju geben, tie Siegeln teS
Dienfte« aber, tie ©uborDt'nation, in ter H<">Ptftabt
erlernen ju laffen. Denn oftne tie« würte Die Siotft*
wenbigfeit eintreten, größere ©ammclpunfte für wenig*
den« ein ober mehrere SataiflonS auf einige Reit bureft
ein Sager, burd) ßantonnirungen ju feftaffen. Die 3n=
druetien bie (et'cftt ju geben ift, bitbet ftier nieftt bte
£>auptfacfte, n>el)l aber bie Di Sc ip( in. Diefe erwirbt
ficft aber nur bei bebeutenterer Sruppenocreinigung, in
ter ßaferne oter im Sager. Stur ter drenge Diend,
mit ädern wai t'bm angeftört, felber -mit tem Seifpt'el
»on ©trafen, wenn folefte einmal nötftt'g gemortetr fint,
ift c«, ber ben Einen tt'e tinerläßlt'cfte Haltung ter ©u*
perierität ertbcilt, tie benneeft nieftt« oon Sioftett oter
Unmiltigfeit an fid) beben barf, ten Sintern aber tie
eben fo unerläßliche Güificftt in tie Siotftmentt'gfet't einer
Ht'erord)ie, auf ter adeln tt'e DiSciplin, tt'e ©eele fei*
ber eine« Heere«, feft ruftt: Dinge, bie im Stögemei*
nen bei Wt'lijcit entmeter ganj fehlen, oter »on feftr
feftmaefter Siatur fint, wie tie Srfaftrung leiter leftrt
Einer foleften ©cftule wirt man fo lange betürfen, alS

nieftt unter tem Söffe felber ein ©rat oon militärifeber
Siltung »erbreitet ift, ter tt'e Waffen begreifen läßt,
wie ter ©eborfam, ten fie ten bürgerlichen wie ten
militärifeften Sebörten joden, tie SafiS ter öffentlicher
Ortnung ift, worauf ihre eigene ©iefterfteit ruftt. Eine
fofebe Stftung, mefefte tt'e Sfegteruttg ju oerbreiten beab*

fiefttigt, wäre ein ftöcftft roünfcftenSmertfter 3uftanb eine«

»oflfommenen ©taat«leben«; — möcftten wir iftm nabe

fenn. — SBenn man jetoeft glaubte, tt'e permanente
Serner ©arnifon nieftt bloS für tt'e Dt'Scipftn ter Srup«

pen, fontern aueft infofern benugen ju fönnen, af«

man ba bie Stecruten inftruirte, unt fie jitgfeicft ten
Dienft te« ^Jfage« (elften (ieße — fo würte man fiefter
in einem Srrtftum befangen feon. SBoftf ging ta« fonft;
tt'e Stecruten mußten bei acftt ©tunten teS SagS ererci*

ren, unt Diejenigen oon iftnen, Die Die SBacfte ju bejie«
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niebezirkS zusammen, und ergänzt die Compagnien aus
dieser Masse. Dadurch wird der Nachtheil vermindert,
daß sich ost nicht genug Jahresrecruten in einer
Gemeinde finden, w» man dann genöthigt ist, um ein

oder mehrere Jahre zurückzugehen und solche auszuheben,
die sich nach dem Gesetze noch frei glauben konnten,
während in einer andern Gemeinde ei» Ueberfluß von
jungen L.'iiten von der Altersklasse ist. — Die Leute

aber, aus denen die beiden Jägercompagnien bestehen

sollen, wären nicht aus den Jahresrecruten, sondern aus
den schon cxcrzirten Leuten der vier Centrumcompagnien

zu nehmen und zwar diejenigen, die sich durch die
gehörigen Eigenschaften auszeichneten. Die größten und dabei

wohlgebiidcten Leute träte» in die Greuadierconipagnic,
die andern würden aus denen von der mittlern <

robusten

Taille gebildet; diese Leute setzten die Uebungen in
den Gemeinden und Compagnien, aus welchen sie gezogen

würden, fort. — Die Auszüger kämen mit dem

dreißigsten Jahr in die Reserve. Vcrheirathcte oder
Wittwer mit Kindern, die ein Etablissement oder
ländliches Geschäft haben, sollte» die Vergünstigung genießen,
sich vor dein dreißigsten Jahr durch einen ledigen
Jahresrecruten oder Landwehrmann ersetze» lassen zu
dürfen, indem sie dem Commandanten des Kreises ihr Gesuch

mit Zeugnissen einreichen. Diese Einrichtung zu
Gunsten der Verheiratbeten scheint ein wesentliches
Erfordernis; für ein zukünftiges gutes Bnndesheer. Stellt
man jetzt ein Contingent unter die Waffen, so vergehen

nur wenige Tage und die Milizen jener Classe wünschen

sich sehnlich wieder nach Hause; dann muß man
entweder die Truppen unterm Gewehr mit andern ersez-

zen, was beträchtliche Reisekosten verursacht, oder mau
setzt sich Reclamationen, Klagen ans, die man nicht
stillen kann und in deren Folge bald Murren und
Unzufriedenheit sich zeigt und endlich selber Scenen von
Unordnung sich ereignen, die immer einen Übeln Einfluß
auf die Disciplin haben, welche namentlich bei Milizen
einer so zarten und sorgsamen Pflege bedarf. — Das
Bataillon der organisirten Landmehr würde gleicherweife
nur aus Leuten von dreißig Jahren und darunter, und
so weit möglich aus Ledigen gebildet. Es würde, wie
das Auszügerbataillon, durch eine zweite Loosziehung
ergänzt, die in jeder Eentrumcompagnie Statt fände,
wenn die nach der Ziehung der Auszüger übrig bleibende»

Recruten die benöthigte Zahl überstiegen. Aehnlich
wie b«'m Auszügerbataillon würden die beiden Jäger-
Compagnien ergänzt. — Die Landwehrmänner von 30
bis -,0 Jahren könnten den Kern einer Communalgarde
bilden, dem sich nöthigenfalls die altern anschlössen.— In
dieser Organisation wäre nun alles bestimmt von einander

getrennt, Auszug, Reserve, Landwehr, Communal-
garde, und man könnte ihr nicht den Vorwurf machen,
sie stelle einen und denselben Mann in zwei oder drei
verschiedene Corps. — Auf diese Weise reduciere sich

die bisher 26000 Mann zählende Landwehr beinahe auf
10000; diese aber wären organisirt. Was hilft die un-

behülfliche große Masse der übrigen, ohne Cadres, die
man bis jetzt ja „ur mit Muhe für die Auszüger zu
finden weiß? Kriegserfahrene wissen eS, und die
Geschichte lehrt eS, daß es die Qualität und nicht die
Quantität der Truppen ist, ihre richtige Zusammen,
setznng, und vor Allem ihre Disciplin, wodurch die
Entscheidungen herbeigeführt werden.

Instruction und Disciplin.
Bei der Frage, ob die Instruction in Bern oder

in den Districtc» ertheilt werden soll, wirft sich die

auf, ob Bern, das nicht nur Thore, fondern auch Zls
Hauptstadt viele bedeutende Etablissements zu bewahren
hat, eine Garniso» behalten soll, oder nicht. An die

Bejahung dieser Frage, die nicht zu bezweifeln seyn

wird, schließt sich nun auch an, die einmal nothwendige
Garnison weiter zur Instruction der Milizen oder zu
einer Schule der Disciplin für dieselben zu benutzen.
Hier wird es rZthlich fey», die erstere an Ort und
Stelle, in den Bezirken, zu geben, die Regeln des
Dienstes aber, die Subordination, in der Hauptstadt
erlernen zu lassen. Denn ohne dies würde die
Nothwendigkeit eintreten, größere Sammelpunkte für wenigstens

ein oder mehrere Bataillons auf einige Zeit Lurch
ein Lager, durch Cantonnirungen zu fchaffen. Die
Instruction die leicht zu geben ist, bildet hier nicht die
Hauptsache, wohl aber die D i s c ipli ». Diese erwirbt
sich aber nur bei bedeutenderer Truppenvereinigung, in
der Caserne oder im Lager. Nur der strenge Dienst,
mit allem waö ihm angehört, selber mit dem Beispiel
von Strafen, wenn solche einmal nöthig geworden- sind,
ist es, der den Einen die unerläßliche Haltung der
Superiority ertheilt, die dennoch nichts von Roheit oder
Unmildigkeit an sich haben darf, den Andern aber die
eben so unerläßliche Eiuficht in die Nothwendigkeit einer
Hierarchie, auf der allein die Disciplin, die Seele selber

eines Heeres, fest ruht: Dinge, die im Allgemeinen

bei Milizen eutweder ganz fehlen, oder von fehr
schwacher Natur sind, wie die Erfahrung leider lehrt.
Einer solchen Schule wird man so lange bedürfen, als
nicht unter dem Volke selber ein Grad von militärischer
Bildung verbreitet ist, der die Massen begreifen läßt,
wie der Gehorsam, den sie den bürgerlichen wie den

militärischen Behörden zollen, die Basis der öffentlicher
Ordnung ist, worauf ihre eigene Sicherheit ruht. Eine
solche Bildung, welche die Regierung zu verbreiten
beabsichtigt, wäre ein höchst wünschenswerrher Zustand eines
vollkommenen Staatslebens; — möchten mir ihm nahe

seyn. — Wenn man jedoch glaubte, die permanente
Berner Garnison nicht blos für die Disciplin der Truppen,

sondern auch insofern benutzen zu können, als
man da die Recruten instruirte, und sie zugleich den

Dienst des Platzes leisten ließe — so würde man sicher

in einem Irrthum befangen seyn. Wohl ging das sonst;
die Recruten mußten bei acht Stunden des Tags exerciren,

und diejenigen von ihnen, die die Wache zu bezie-
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ften ftatten, fanten oft ni.ftt Riit, iftr einfacfte« Wobl
einzunehmen. Slber e« trug aueft nt'cftt« meftr taju bei,

unfern jungen Wilijen tie ©arnifon in Sern ju enflei*
Den, a(S folefte inS Unvernünftige getriebenen 3umutftun-
gen; unb ju allen 3c,tett bat nt'd)tS fo DaS gunDa*
ment ber ©uborbinatien angegriffen, a(S wenn bie Un*
tergebenen fühlten, taß ibre Oberen meftr al« DaS

waftrftaft Siotftmenbige nnb Sillige oon ihnen »erlang«
ten. — Site foflte ein Siecrut auf bie SBacfte jieben,
alS wenn er fähig für tie ^5(otonfcftu(c id; nie feilte
er meftr als oier ©tunten DeS SagS ererciren: jwei
Worgen«, jroci Slbenb« mit furjen aber jum Stnfang
öfteren Raufen; roa« tarüber gebt, bringt iftn datt »er*
märt«, nur jurüd, turcft ten 'Wiberwiflen, ben eS in ibm

erregt. SeDcnft man jttbem, wie ermübenb namentfieft
Die erden Uebungen für ben StecruteH fint »ermöge ter
©emalt, tie er feinem Körper ontftufrumuß, fo erfefteint
eS felber a(S eine ©raufamfeit, tiefe ©trapagen
bureft ten SBacftttt'end noeft ju deigem, wo außertem,
beoor ber Siecrute bt'S ju einem gewiffen ©rab indruirt
ift, gar feine ©ewäftrlet'ftung ift für ben Dienft. —
Die Snftruction felbft betreffenb, fod ber Kanton SBaabt
ein feftr oodfommeneS Steglement befigen, DaS Dem

Serfaffer DiefeS unbefannt ift.*) Wan fodte feine Sor*
jüge unferem Semifcften et'nfcftmefjen. — SiS Daftin fei
inteß gofgcuDeS a(S eigne Sbee hierüber geäußert. Die
beiDen erftern ©tufen ber 3nftrnction, bie Der ©olbaten*

unt ^p(otonfd)ii(e entfpreeften, foflten in jeber ©e*
meinte turcft einen Hai'ptt'nftructor gegeben werten, ter
»on ©ergeanten ober ßorporaten unterftügt mürbe, welcfte

ficft »erjüglicft eignen, ben StnfangSitnterricftt ber ©olba*
tenfeftute ju ertfteilcn. Diefer Unterridjt umfaßt bie ©tri*
tung oftne ©eweftr, bie Sewegungen beS Kopf«, taS
SiecfttS unb Sinf« um ic., bie StnfaugSgrünte te« geraten

unt feftragen Warfcijc«, tt'e ©runtfäge ber ©teflung
unterm ©eweftr, tie Hantftabung beffelben, bie Satung
in jroölf, in oier Scmpo«, unb tt'e gefeftroinbe Sabung. —
Diefer erfte Unterricftt ift nieftt nacftläßt'g ju behanteln,
tenn »on ihm hängt mefenttieft alle tücfttige SBet'terbil*

Dung ab in Der ßompagnie unb im Sataiflon; man foflte
iftm bie genattfte ©orgfalt feftenfen unb ihn wo möglieft
Wann für Wann »orneftmen. Die Slu«jüger unb Die

Sanbweftrmänner foflten bureft alle ©rabe ber 3nftruc*
tion- Durcft mit einanber erercirt werben. — Son ber
Steferoe fofl hiebet nicht tt'e Stete fenn. gür tiefe bürfte
um fo meftr afle« weitere Srerciren wegfaden, wenn fie
"Pifen befäme. Snt Sldgemeinen mirt Sit'emant über ba«

breißigfte 3abr ererciren, wo man au« bem Slu«juge

tritt, unt bei ter Sanbmeftr ift e« genug, baß ihre
Serbint(td)feit jehn %ab_re bauert; im gad außerorDent*
tiefter Umftänte, tie attßerortentltcfte Slnftrengungen er*
forterten, märe e« ein Setcftte«, mit Diefen Wannern Da«

*) 5ßir ftoffen in Äurjem SKiffbeitungen Ü6ec bai UBaabfla'n.
ber £rieg6roefen überhaupt in biefen Stottern maeben ju
fönnen. ©. SR.

Sergeffene, ani ber Uebung ©efommene in furjer 3rit
nacftjubolen, oftne fie uuunterbroeften fort bt'S ini 40.
Saftr ju triden, wie gegenwärtig nugtoS gefeftiebt. —
D;r Serfaffer maeftt ferner auf eine Slrt bai ©eweftr

ju tragen aufmerffain, tie tiefen Sfteit tc« Unterricht«
fehr erleicfttern unb abfür^en wirb. Sr wünfdfte, baß

man ben ©olbaten ta« ©ewebr, ftatt wie bt'Sfter, fo

tragen ließe, wie e« tie Unteroffijiere tragen. Die
erftere. Strt ermangelt befanntfieft te« Halt«; taS ©e*
meftr, ta« nur auf ber platten Hant ruftt, unb leicht
tie (infe ©d)ii(ter berührt, bat feinen feften ©tügpunft.
Der geftler maeftt fid) bemerflid), fobatt marfeftirt wirb.
DaS ©eweftr will immer naeft oem oter auf tt'e ^eite
faden; ter Wattn muß ficft immer mit ibm befcftäftt'gen
unb fo wirb feine Slufmerffamfeit oon wichtigerem ab*

gejogen: er »erliert barüber Sritt, Diftanj, Direftion.
Seim Warfd) in ©iblacfttorbnting jeigt ficft biefer geftfar
befonber«; ein Sataiflon, ta« ta jwanjig ©eftritte weit
marfd)irt, oftne auSeinanter jit fommen, liefert mirffieft
ein Weifterftüd. Diefe Haltung te« ©eioebr« ift un*
ftreitig naeft ter im Stnfcfttag tie anftrengenbfte. Wan
ift, um ten Soltaten ju erteiefttern, bei iftr genötftigt,
oft ©ewebr in Strm nehmen ju (äffen, tt'e« oerurfaeftt
aber ein Sfitfeinanberpreffen ber Stotten, maS baS Stfi*

gneinent erfeftmert, wenn man wieber ©eweftr in tie
Hant nehmen ober Halt madjen laßt Slde üble

geigen ftt'erauS: Slnftrengung, Unorbnung, Ermattung
— ftebt bis oorgefcftlagene SlbänDerung auf. Der ©ol*
bat trägt taS ©ewebr in ter gefenften Stecftten nad)

ter Sänge DeS ©cftenfefS ftin, ftält eS unter bem Qabnen
unt Süget, unb (eftnt ben Sauf leieftt an bie ©d)utter.
Die ©olitität tiefer Slrt taS -©eroebr ju tragen, fpringt
in tie Siugen, fo wie tie greifteit ter Sewegung, tie
tatureft iftm wirt, unt bie ungeftt'nberte Slufmerffamfeit
auf Die oben angeführten SBefentlicbfeiten. Kann man
übrigens Den ganjen Sorfcftlag eine Slenberung nennen?
Die ©aefte eriftirt fefton bei ben Unteroffijieren unb eS

ftanDett fid) nur Darum, fie adgemein ju maeften. Daß
Sereinfacftitng unb Serbefferung eineS fint, bürfte ficft
befonberS ftt'er ergeben. Sfußer ben Unteroffijieren tragen
noeft manefte Sruppen baS ©eweftr fo: in Der ©eftweij
Die ©eftarffeftügen, bei aden Wäcftten Die ßaoaderie,
wenn fie jit guß ererciert, unD bei einigen fämmtlicfte
(eichte Snfanterie. SBirD Der Sfnblid babureft »erit'eren?
Da fäme eS auf ben ©efeftmad an, unb ber ift rooftf
hier nieftt ber feftfeefttefte, ber eine (et'cftte unb fefte Hat*
tung aueft für fefton hält Kann' aber überhaupt Dergtei*
d)ett in Setrad)t fommen neben Den faum bemerflid) ge*
machten reeden Sortheifen jumat bei Wilijen, mo ein
oufS SBefentficfte jufammengeDrängter Unterricftt Durcft
Die wenige Reit, bie fie Der SBaffenübung wiDmen fön*

nen, fo notftwenbt'g wirb? — Wt't ten angejeigten Sor*
tfteilen würte ficft noeft ter weitere oereinigen, taß man
ten ©eweftren eine jum Slnfdjlagen unt Rieten günfti*
gere gorm geben fönnte, intern eine (tariere Siegung
im St'nfcftmtt jutäßig wäre, wefcfjer gegenwärtig ju gerate
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hen hatten, fanden oft nicht Zeit, ihr einfaches Mahl
einzunehmen. Aber es trug auch nichts mehr dazu bei,

unfern jungen Milize» die Garnison in Bern zu entleiden

als solche ins Unvernünftige getriebenen Zumuthun,
gen; und zu allen Zeiten hat nichts so das Fundament

der Subordination angegriffen, alS wenn die
Untergebenen fühlten, daß ihre Oberen mehr als das

wahrhaft Nothwendige und Billige von ihnen verlaugten.

— Nie sollte ein Recrut auf die Wache ziehe»,
als wenn er fähig für die Ploronschule ist; nie sollte
er mehr als vier Stunden des Tags ererciren: zwei
Morgens, zwei Abends mit kurzen aber zum Anfang
öfteren Pausen; was darüber geht, bringt ihn statt
vorwärts, nur zurück, durch den Widerwillen, den es in ihm

erregt. Bedenkt man zudem, wie ermüdend namentlich
die ersten Uebungen für den Recruter! sind vermöge der
Gemalt, die er seinem Körper anthun^muß, so erscheint
es selber als eine Grausamkeit, diese Strapatzen
durch den Wachtdienst noch zu steigern, wo außerdem,
bevor der Recrute bis zu einem gemissen Grad instruirt
ist, gar keine Gewährleistung ist für den Dienst. —
Die Instruction selbst betreffend, soll der Kanton Waadt
ein sehr vollkommenes Reglement befitzen, das dem

Verfasser dieses unbekannt ist.*) Man sollte seine Vorzüge

unserem Bernischen einschmelzen. — Bis dahin sei

indeß Folgendes als eigne Idee hierüber geäußert. Die
beide» erstern Stufen der Instruction, die der Solo«,
ten- und Plotonschule entsprechen, sollten in jeder
Gemeinde durch einen Hauptinstructor gegeben werden, der

von Sergeanten oder Corporale» unterstützt würde, welche
sich vorzüglich eignen, den Anfangsunterricht der Solda-
tcnschule zu ertheilen. Dieser Unterricht umsaßt die Stellung

ohne Gewehr, die Bewegungen des Kopfs, das
Rechts und Links um :c., die Anfangsgründe des gera-
den und schrägen Marsches, die Grundsätze der Stellung
unterm Gewehr, die Handhabung desselben, die Ladung
in zwölf, in vier Tempos, und die geschwinde Ladung. —
Dieser erste Unterricht ist nicht nachläßig zu behandeln,
den» von ihm hängt wesentlich alle tüchtige Weiterbildung

ab in der Compagnie und im Bataillon; man sollte
ihm die genauste Sorgfalt schenken und ihn wo möglich
Mann für Mann vornehmen. Die Auszüger und die

LandwehrmZnner sollten durch alle Grade der Instruction

durch mit einander exercirt werden. — Von der
Reserve soll hiebei nicht die Rede seyn. Für diese dürfte
um so mehr alles weitere Exerciren wegfallen, wenn sie

Piken bekäme. Im Allgemeinen wird Niemand über das

dreißigste Jahr exerciren, wo man aus dem Auszuge

tritt, und bei der Landwehr ist es genug, daß ihre
Verbindlichkeit zehn Jahre dauert; im Fall außerordentlicher

Umstände, die außerordentliche Anstrengungen
erforderten, wäre es ein Leichtes, mit diesen Männern das

^ Wir hoffen in Kurzem Mittheilungen über das Waadtlän.
der Kriegswesen überhaupt in diesen Blättern machen zu
können. D. R.

Vergessene, ans der Uebung Gekommene in kurzer Zeit
nachzuholen, ohne sie ununterbrochen fort bis ins 40.
Jahr zu trillen, wie gegenwärtig nutzlos gefchicht. —
D^r Verfasser macht ferner auf eine Art das Gewehr
zu tragen aufmerksam, die diesen Theil des Unterrichts
sehr erleichtern und abkürzen wird. Er wünschte, daß

man den Soldaten das Gewehr, statt wie bisher, so

tragen ließe, wie es die Unteroffiziere tragen. Die
erstere. Art ermangelt bekanntlich des Halts; das
Gewehr, das nur aus der platten Hand ruht, und leicht
die linke Schulter berührt, hat keinen festen Stützpunkt.
Der Fehler macht sich bemerklich, sobald marschirt wird.
DaS Gewehr will immer nach vorn oder auf die Seite
fallen; der Mann muß sich immer mit ihm beschäftigen
und so wird seine Aufmerksamkeit von wichtigerem
abgezogen : er verliert darüber Tritt, Distanz, Direktion.
Beim Marsch in Schlachtordnung zeigt sich dieser Fehl«
besonders; ein Bataillon, das da zwanzig Schritte weit
marschirt, ohne auseinander zu kommen, liefert wirklich
ein Meisterstück. Diese Haltung des Gewehrs ist
unstreitig nach der im Anschlag die anstrengendste. Man
ist, um den Soldaten zu erleichtern, bei ihr genöthigt,
oft Gewehr in Arm nehmen zu lassen, dies verursacht
aber ein Aufeinanderpressen der Rotten, was das

Alignement erschwert, wenn man wieder Gewehr in die

Hand nehmen oder Halt machen läßt. Alle üble

Folgen hieraus: Anstrengung, Unordnung, Ermattung
— hebt die vorgeschlagene Abänderung auf. Der Soldat

trägt das Gewehr in der gesenkten Rechten nach

der Länge des Schenkels hin, hält es unter dem Hahnen
und Bügel, und lehnt den Laus leicht an die Schulter.
Die Solidität dieser Art das Gewehr zu tragen, springt
in die Augen, so wie die Freiheit der Bewegung, die
dadurch ihm wird, und die ungehinderte Aufmerksamkeit
auf die oben angeführten Wesentlichkeiten. Kann man
übrigens den ganzen Vorschlag eine Aenderung nennen?
Die Sache existirt schon bei den Unteroffizieren und es

handelt sich nur darum, sie allgemein zu machen. Daß
Vereinfachung und Verbesserung eines sind, dürfte sich

besonders hier ergeben. Außer den Unteroffizieren tragen
noch manche Truppen das Gewehr so: in der Schweiz
die Scharfschützen, bei allen Mächten die Cavallerie,
wenn sie zu Fuß exerciert, und bei einigen sämmtliche
leichte Infanterie. Wird der Anblick dadurch verlieren?
D« käme eö auf den Geschmack an, und der ist wohl
hier nicht der schlechteste, der eine leichte und feste

Haltung auch für schön hält. Kann' aber überhaupt dergleichen

in Betracht kommen neben den kaum bemerklich
gemachten reellen Vortheilen zumal bei Milizen, wo ein
aufs Wesentliche zusammengedrängter Unterricht durch
die wenige Zeit, die sie der Waffenübung widmen können

so nothwendig wird? — Mit den angezeigten
Vortheilen würde sich noch der weitere vereinigen, daß man
den Gewehren eine zum Anschlagen und Zielen günstigere

Form geben könnte, indem eine stärkere Biegung
im Einschnitt zuläßig wäre, welcher gegenwärtig zu gerade
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ift: tin Wißftanb, ter »on ber gegenwärtigen Sragart
De« ©emeftre« fterrüftrt

Ceeptug folgt.)

Unter ben polt'tifeften Srfcftet'nungen unferer Sage,
bie al« unjwet'Deutige unD fautere Werfmate eine« Drang«
im ©cftweijerootf jur ßencentratien auftreten, geftört
bie SifDung eine« eiDgenöffifcften Wtfitär*Ser*=
ein« gewiß nieftt unten an. — Ein folefter Seret'n ift
am ©cft(uß De« oorigen Saftr« entftanDen, unb ftat om
24. December 1833 ju SBintertftur feine erfte ©igung
geftalten. — Sit« iftr Stefuttat tftetfen wir ftier beffen
Statuten mit. — Wöge in tem ©eteiften unt Sfüften
Diefer ©efedfeftaft tie frofte Seftätigung. liegen, toß e«

bem waffentragenten ©cftmet'jer »oder Ernft geworten
ift, ein Saterlant ftaben ju woden. .Wögen, wie ei
einer Sfepublt'f gejt'emt, bie gefeg(id)en ©ewalten im ©taat
ba« Sftre tbun, folefte reine freie Slnffänge in tbat*
fräftige Harmonie jü fegen.

Statuten ber eibejenöfjifcijen $Mirä'r»@efeÜ'fci)aft.
I. Organifation.

§. 1. Die beute in SBintertftur »erfammelten, unten
benannten Offijiere befcftließen: »S« fode eine Eibge*
nöffifefte Wifitär*©efedfeftaft gehütet werten.»

§. 2. Sftre Seftimmung ift rein mifitärifcb,
namentlich gute SBoffenbrüterfcftaft unt ©emeinfinn für
bai eitgenöffifdje SBeftrwefen ju beförtem, fo wie Den

jur Hebung DeSfetben »on Den Wilitär*SebörDen anju*
orDnenDen Wt'tteln Durch tftätige« Witwirfen Sorfcftub
ju (eiften. 3eDe anDere SenDenj aber fod Der ©efett*
febaft fremb bleiben.

§. 3. Stt« Witgfieber fönnen in bte ©efedfeftaft
treten :

a) Stde feftmetjerifeben Offijiere.
b) Die »on Den Kantona(*WtfitärbebörDen anerfann*

teri ßaDetten.
c) SBirflidje WitglieDer »on Wt'titärbebörDen.
d) WitglieDer befteftnDer ßantona(*Offijier«*Sereine.

Diefe muffen jeboeft al« Offijiere Wilitärbienfte ge*
leiftet ftaben ober wirfiiefte WitglieDer einer Witt*
tärbebörDe feon.

§. 4. Die Slufnahme in Die ©efedfeftaft gefebiebt
bureft einfache Slnmeltung bei einem Witgliet Der Sor*
flefterfeftaft oDer einer ßantonaf.-Sommiffion. — Da«,
auf Die Slnjeige Der Sordefterfcftaft« * unD ßommiffion«*
WitglieDer, »on Dem Slctuariat jufammengededte Ser*
jeicftnt'ß Der SteuangemetDeten wirD Der Serfammfung,
fogfeieft naeft Serlefung De« ^rotoeoff«, jur ©eneftmigung
»orgelegt, worauf Die al« WitglieDer angenommenen in
bie ©efefffeftaft treten.

§. 5. Seber Der mit Sftren feine mtfitärifefte Sauf*
baftn »erläßt, bleibt WitglieD ber ©efefffeftaft, fo lange
er nieftt felbd feinen Sluätritt begehrt.

§. 6. Dagegen fofl Derjenige au« bem Serjeicftniß
ber Witgfieber ber ©efedfeftaft gedrieften werben:

a) SBelefter auf unehrenhafte SBeife aufhört Offijier
ju feon.

b) Der in golge be« Sefehfuffe« ber ©efedfeftaft, megen
uneftrenftaften Setrogen« in ber Serfammlung felbft
ober megen eftrlofer Hantlung«weife außer terfel*
ben, oon tiefer au«gefd)(offen wirt. — Ein folefter
Sefeftluß muß jeboeft, geftüjt auf oorgängige Unter»
fueftung te« ©aeftoerftältniffe« unt eine« tie«fädigen
Slntrag« oon ©eite Der Sorftefterfcftaft, motioirt fenn.

c) 3eber Der au« irgenD einer Urfacfte »on befteftenben
KantonaI»Wi(t'tär»Sereinen au«geftoßen wirt oter
e« fefton ift.

§. 7. Die Seitung Der ©efedfeftaft ift einer Sor*
ftefterfeftaft, befteftenD au«: einem ^5räfiDenten, einem

SicepräfiDenten unb einem Slctuar übertragen. — Die
SBoftl Derfelben gefcftt'eftt adjäftrlicft Durcft offene« ab«

f o l u t e« © t i m m e n m e ft r, — unD Die Slbtrctenben fint
für bie näcbfte Slmt«.tauer nt'd)t wt'eDer wählbar

gerner werDen in Denen Katonen, in welchen tt'e ©e*
fedfeftaft went'gften« jwölf Witglieter jäftlt, ßantonal*
ßommiffionen »on wenigften« trei Witgd'eber beftedt,
welche fid) mit ber Sorfteberfcbaft ber ©efedfeftaft in
Serbinbung fegen, tt'e Sluftrage terfefben »odjieften unt
tem Slctuariat im Sejug ter ©efedfeftaft« * *präftanten
an tt'e Hant geften.

§. 8. Die unaii«wet'cft(icften 3tu«gaben für Die ©e«

fedfeftaft teerten au« einem Seitrage oder ©efedfeftaft«*
WitglieDer beftritten, wc(d)er adjährit'd), auf Den Slntrag
Der Sorfteberfcbaft, »on Der Serfammlung beftimmt unb
jeDe«mal jum Sorau« bejogen wirt, wofür ter Stctuar
ter Sorfteberfcbaft Siecftnung abju(egen hat Diefe Stecft*

nung unterliegt ter Statiftfation ter Serfammlung.

II. Serfammlung ber ©efefffeftaft.
§. 9. Die ©efeflfeftaft oerfammelt fid) ortentfi*

eher SBeife be«3aftre« einmal, unt jwar wo im*
mermögtirftin Den grüftlingSmonaten; StußerorDent*
lieft aber fo oft, al« e« Die Sorftefterfcftaft, au« ©rün*
Den, Die ta« gefammte Wilitärmefcn oter ta« SBoftl ter
©efeflfeftaft befeftfagen, für notftwentt'g eraefttet unt auf
beftimmteS Serfangen »on wenigden« fünfjig Witglt'etem
ter ©efeflfebaft Rur Sorberathung ter ju bebantefnten
©egenftänte bat tie Sordeberfchaft tt'e ßantona(*ßom*
miffionen jur Sefcbidung »on Seifigem einjulaten unb
ein ®efd)äftS*Serjrichniß tenfefben beijufügen.

§. 10. 3n ber Serfammlung erfefteinen tie noeft

weftrpflicfttigen WitglieDer in großer Uniform.
§. 11. Den SerfammlungSort Der näcftflen ortenf*

tieften 3ufammenfunft beftimmt jete«mot tt'e ©efeflfebaft,
für bie außerortentfiefte Die Sorftefterfcftaft. 3n beiDen

gälten liegt Diefer ob, für ein geeignete« Socale unb
für Da« übrige Siötftige beforgt ju fepn.

§. 12. Den Sag Der Serfammlung beftimmt, mit
Serüdficfttigung aflfäflt'ger befonDerer Hinbemiffe für eine

größere Rab,l Der WitglieDer, Die Sorftefterfcftaft.
§. 13. Die in ber Serfammfung anwefenben Wt't*
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ist: ein Mißstand, der von der gegenwärtigen Tragart
des Gewehres herrührt.

(Schluß folgt.)

Unter den politischen Erscheinungen unserer Tage,
die als unzweideutige und lautere Merkmale eines Drangs
im Schweizervolk zur Concentration auftreten, gehört
die Bildung eines eidgenössischen Militär-Vereins

gewiß nicht unten an. — Ein solcher Verein ist
am Schluß des vorigen Jahrs entstanden, und hat am
24. December 1833 zu Winterthur seine erste Sitzung
gehalten. — Als ihr Resultat theilen wir hier dessen

Statuten mit. — Möge in dem Gedeihen und Blühen
dieser Gesellschaft die frohe Bestätigung liegen, daß es

dem waffentragenden Schweizer voller Ernst geworden
ist, ein Vaterland haben zu wollen. Mögen, wie es
einer Republik geziemt, die gesetzlichen Gemalten im Staat
das Ihre thun, solche reine freie Anklänge in
thatkräftige Harmonie zu setzen.

Statuten der eidgenossischen Militär-Gesellschaft.
I. Organisation.

§. 1. Die heute in Winterthur versammelten, unten
benannten Offiziere beschließen: »Es solle eine
Eidgenössische Militär-Gesellschaft gebildet werden.«

g. 2. Ihre Bestimmung ist rein militärisch,
namentlich gute Waffenbrüderschaft und Gemeinstnn für
das eidgenössische Wehrwesen zu befördern, so wie den

zur Hebung desselben von den Militär-Behörden
anzuordnenden Mitteln durch thätiges Mitwirken Vorschub
zu leisten. Jede andere Tendenz aber soll der Gesellschaft

fremd bleiben.
§. 3. Als Mitglieder können in die Gesellschaft

treten :
s) Alle schweizerischen Offiziere.
l>) Die von den Kantonal-Militärbehörden anerkann¬

ten Cadetten.
«) Wirkliche Mitglieder von Militärbehörden,
ö) Mitglieder bestehnder Cantonal-Offiziers-Vereine.

Diese müssen jedoch als Offiziere Militärdienste
geleistet haben oder wirkliche Mitglieder einer
Militärbehörde seyn.

§. 4. Die Aufnahme in die Gesellschaft geschieht
durch einfache Anmeldung bei einem Mitglied der
Vorsteherschaft oder einer Cantonal-Commission. — Das,
auf die Anzeige der Vorsteherschafts- und Commissions-
Mitglieder, von dem Actuariat zusammengestellte Ver-
zeichniß der Neuangemeldeten wird der Versammlung,
sogleich nach Verlesung des Protokolls, zur Genehmigung
vorgelegt, worauf die als Mitglieder Angenommenen in
die Gefellschaft treten.

§. 6. Jeder der mit Ehren seine militärische Laufbahn

verläßt, bleibt Mitglied der Gesellschaft, so lange
er nicht selbst seinen Austritt begehrt.

§. 6. Dagegen soll derjenige auS dem Verzeichnis;
der Mitglieder der Gesellschaft gestrichen werden:

s) Welcher auf unehrenhafte Weise aufhört Offizier
zu seyn.

I>) Der in Folge des Beschlusses der Gefellfchaft, wegen
unehrenhaften Betragens in der Versammlung selbst

oder wegen ehrloser Handlungsweise außer derselben,

von dieser ausgeschlossen wird. — Ein solcher
Beschluß muß jedoch, gestüzt auf vorgängige
Untersuchung des Sachverhältnisscs und eines diesfälligen
Antrags von Seite der Vorsteherschaft, motivirt seyn.

c) Jeder der aus irgend einer Ursache von bestehenden

Kantonal-Militär-Vereinen ausgestoßen wird vder
es schon ist.

§. 7. Die Leitung der Gesellschaft ist einer
Vorsteherschaft, bestehend aus: einem Präsidenten, einem

Vicepräsidenten und einem Actuar übertragen. — Die
Wahl derselben geschieht alljährlich durch offenes
absolutes Sti m m e n m e hr, — und die Abtretenden sind
für die nächste Amtsdauer nicht wieder wählbar^

Ferner werden in denen Katonen, in welchen die
Gesellschaft wenigstens zwölf Mitglieder zählt, Cantonal-
Commissionen von wenigstens drei Mitglieder bestellt,
welche sich mit der Vorsteherschaft der Gefellfchaft in
Verbindung setzen, die Aufträge derselben vollziehen und
dem Actuariat im Bezug der Gesellschafts - Prästanden
an die Hand gehen.

g. 8. Die unausweichlichen Ausgaben für die Ge<

fellschaft werden aus einem Beitrage aller Gesellschafts-
Mitglieder bestritten, welcher alljährlich, auf den Antrag
der Vorsteherschaft, von der Versammlung bestimmt und
jedesmal zum Voraus bezogen wird, wofür der Actuar
der Vorsteherschaft Rechnung abzulegen hat. Diese Rechnung

unterliegt der Ratifikation der Versammlung.

II. Versammlung der Gesellschaft.
g. 9. Die Gesellschaft versammelt sich ordentlicher

Weise des Jahres einmal, und zwar wo
immermöglich in den Frühlingsmonatenz Außerordentlich

aber so oft, als es die Vorsteherschaft, aus Gründen,

die das gesammte Militärwesen oder das Wohl der
Gesellschaft beschlagen, für nothwendig erachtet und auf
bestimmtes Verlangen von wenigstens fünfzig Mitgliedern
der Gefellschaft. Zur Vorberathung der zu behandelnden
Gegenstände hat die Vorsteherschaft die Cantonal-Conr-
missionen zur Beschickung von Beisitzern einzuladen und
ein Geschäfts-Verzeichniß denselben beizufügen.

g. 10. In der Versammlung erscheinen die noch

wehrpflichtigen Mitglieder in großer Uniform.
§. 11. Den Versammlungsort der nächste» ordentlichen

Zusammenkunft bestimmt jedesmal die Gesellschaft,
für die außerordentliche die Vorsteherschaft. In beiden

Fällen liegt dieser ob, für ein geeignetes Locale und
für das übrige Nöthige beforgt zu seyn.

§. 12. Den Tag der Versammlung bestimmt, mit
Berücksichtigung allfälliger besonderer Hindernisse für eine

größere Zahl der Mitglieder, die Vorsteherfchaft.
§. 13. Die in der Versammlung anwesenden Mit-
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